
 

Geplante Änderungen im SGB III 

Dieser Text enthält eine konsolidierte Lesefassung des Referentenentwurfs des BMAS vom  
15.12.2025 „Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“ im Vergleich zur aktuellen Rechtslage nach dem SGB 
III. 
Alle Änderungen sind direkt im Gesetzestext sichtbar: Alter Text ist gestrichen, Neuer Text ist 
rot markiert. 

 

§ 9b Zusammenarbeit mit den für die Förderung junger Menschen zuständigen Beteiligten  

Bei der Förderung junger Menschen sind die Agenturen für Arbeit verpflichtet, mit den 
wesentlichen Beteiligten des örtlichen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes eng 
zusammenzuarbeiten. Zu den wesentlichen Beteiligten zählen insbesondere die  

1. für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
zuständigen gemeinsamen Einrichtungen und zugelassenen kommunalen Träger,  
2. Träger der Jugendhilfe,  
3. Gemeinden, Kreise und Bezirke,  
4. Träger der Eingliederungshilfe,  
5. Ausländerbehörden und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und  
6. allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie Schulverwaltungen und  -behörden. 

 

§ 10 Jugendberufsagentur  

(1) Eine Jugendberufsagentur ist eine rechtskreisübergreifende Kooperation zur umfassenden 
Förderung junger Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf zwischen den Agenturen 
für Arbeit, den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 und gegebenenfalls weiteren 
Beteiligten. Die Agenturen für Arbeit sollen auf die Entstehung oder Fortführung von 
Jugendberufsagenturen hinwirken.  

(2) In den Jugendberufsagenturen können die Agenturen für Arbeit gemeinsam und 
gleichberechtigt mit den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 eine Zielgruppe sowie im 
Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten aufeinander abgestimmte Leistungsangebote festlegen.  

(3) Die Agenturen für Arbeit können im Rahmen der Zusammenarbeit nach § 9b in 
gleichberechtigter Abstimmung mit den Beteiligten nach § 9b Satz 2 Nummer 1 und 2 
koordinierende Tätigkeiten innerhalb der Jugendberufsagentur übernehmen. 

 

§ 28b Umfassende Beratung  

(1) Die Agentur für Arbeit berät junge Menschen umfassend und nachhaltig mit dem Ziel der 
Heranführung an eine Ausbildung oder Arbeit oder der Aufnahme, Beibehaltung oder 
Ausweitung einer solchen. Sie berät auch über Möglichkeiten der Inanspruchnahme von 
Leistungen anderer Träger, insbesondere der Träger der Jugendhilfe.  

(2) Bei jungen Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf erbringt die Agentur für Arbeit 
eine ganzheitliche bedarfsspezifische Beratung und Betreuung, wenn dies für die Erreichung der 
Ziele des Absatzes 1 erforderlich ist. Dabei sind alle Lebensumstände des jungen Menschen zu 
berücksichtigen. Die ganzheitliche Beratung und Betreuung kann auch aufsuchend erfolgen. Sie 
kann zur Koordinierung und intensiven Begleitung der Unterstützung im Rahmen eines 
Fallmanagements umgesetzt werden.  



 

(3) Die Agenturen für Arbeit sollen mit den Gemeinden, Kreisen und Bezirken 
zusammenarbeiten, damit junge Menschen die für ihre Eingliederung in das Erwerbsleben 
erforderlichen kommunalen Leistungen entsprechend § 16a des Zweiten Buches erhalten. Zur 
Erfüllung ihrer Pflicht zur Leistungserbringung nach den Absätzen 1 und 2 arbeiten die Agenturen 
für Arbeit insbesondere mit den Trägern der Jugendhilfe zusammen. § 9 bleibt unberührt.  

(4) Die Zusammenarbeit im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 erfolgt auch, damit Erwachsene zur 
Heranführung, Aufnahme, Beibehaltung oder Ausweitung einer Ausbildung oder Arbeit die für 
ihre Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlichen kommunalen Leistungen entsprechend § 
16a des Zweiten Buches erhalten. 

 

§ 31a Informationen an junge Menschen ohne Anschlussperspektive; erforderliche 
Datenerhebung und Datenübermittlung 

(1) Die Agentur für Arbeit hat junge Menschen, die nach ihrer Kenntnis bei Beendigung der 
Schule oder einer vergleichbaren Ersatzmaßnahme keine konkrete berufliche 
Anschlussperspektive haben, zu kontaktieren und über Angebote der Berufsberatung und 
Berufsorientierung ihre Leistungen zu informieren, soweit diese noch nicht genutzt werden. Zu 
diesem Zweck soll die Agentur für Arbeit auch über die Leistungen der Akteure einer 
Jugendberufsagentur informieren. Zu diesem Zweck erhebt die Agentur für Arbeit folgende 
Daten, soweit sie ihr von den Ländern übermittelt werden:  

1. Name, 
2. Vorname,  
3. Geburtsdatum, 
4. Geschlecht, 
5. Wohnanschrift, 
6. voraussichtlich beendete Schulform oder Ersatzmaßnahme, 
7. erreichter Abschluss, 
8. Telefonnummer. 
 

(2) Nimmt der junge Mensch nach einer Kontaktaufnahme nach Absatz 1 das Angebot der 
Agentur für Arbeit nicht in Anspruch, hat die Agentur für Arbeit den nach Landesrecht 
bestimmten Stellen des Landes, in dem der junge Mensch seinen Wohnsitz hat, die Sozialdaten 
zu übermitteln, die erforderlich sind, damit das Land dem jungen Menschen weitere Angebote 
unterbreiten kann. Erforderlich sind folgende Daten:  

1. Name, 
2. Vorname, 
3. Geburtsdatum, 
4. Wohnanschrift, falls sich diese gegenüber der vom Land übermittelten Anschrift 
geändert hat oder wenn die nach Landesrecht bestimmte Stelle nach Satz 1 nicht der 
Stelle entspricht, die nach Absatz 1 die Daten an die Agentur für Arbeit übermittelt hat, 
5. Telefonnummer, wenn die nach Landesrecht bestimmte Stelle nach Satz 1 nicht der 
Stelle entspricht, die nach Absatz 1 die Daten an die Agentur für Arbeit übermittelt hat. 
 

Eine Datenübermittlung darf nur erfolgen, wenn die jeweiligen landesrechtlichen Regelungen die 
Erhebung der Daten erlauben. Die Daten werden nicht an die jeweiligen Stellen der Länder 
übermittelt, wenn der junge Mensch der Übermittlung widerspricht. Auf sein Widerspruchsrecht 
ist er hinzuweisen. 

(3) Die Agentur für Arbeit hat die personenbezogenen Daten zu löschen, sobald sie für die 
Kontaktaufnahme nach Absatz 1 und die Übermittlung nach Absatz 2 nicht mehr erforderlich 
sind, spätestens jedoch sechs Monate nach Erhebung. 



 

§ 31b Förderung schwer zu erreichender junger Menschen  

(1) Für schwer zu erreichende junge Menschen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit keinen Anspruch  auf Leistungen nach dem 
Zweiten Buch haben, kann die Agentur für Arbeit Leistungen  mit dem Ziel erbringen, die 
individuellen Schwierigkeiten dieser jungen Menschen, eine schulische, ausbildungsbezogene 
oder berufliche Qualifikation abzuschließen oder anders ins Arbeitsleben einzumünden, zu 
überwinden. Die Förderung umfasst auch Unterstützung, um an die weiteren Leistungen dieses 
Buches heranzuführen.  

(2) Leistungen nach Absatz 1 können auch von Amts wegen erbracht werden und bedürfen 
keines Antrages. 

(3) Über die Leistungserbringung stimmt sich die Agentur für Arbeit mit dem örtlich zuständigen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowie der örtlich für die Wahrnehmung der Aufgaben der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende zuständigen gemeinsamen Einrichtung oder dem insoweit 
zuständigen zugelassenen kommunalen Träger ab. 

4) Zuwendungen sind nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung zulässig. 

 

§ 48a Berufsorientierungspraktikum 

(1) Die Agentur für Arbeit kann junge Menschen, die ihre Berufswahl noch nicht abschließend 
getroffen haben, durch ein Berufsorientierungspraktikum fördern, um sie beim Übergang in eine 
Berufsausbildung zu unterstützen. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die jungen 
Menschen  

1. die Vollzeitschulpflicht nach den Gesetzen der Länder erfüllt haben, 
2. keine Schule besuchen und 
3. bei der Agentur für Arbeit ausbildungsuchend gemeldet sind. 
 

(2) Das Berufsorientierungspraktikum kann bei einem oder bei mehreren Arbeitgebern 
durchgeführt werden. Die Dauer des Berufsorientierungspraktikums muss dessen Zweck und 
Inhalt entsprechen. Das Berufsorientierungspraktikum bei dem jeweiligen Arbeitgeber soll  

1. eine Dauer von einer Woche nicht unterschreiten und 
2. eine Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. 
 

(3) Die Förderung umfasst im Regelfall die Übernahme der Kosten  

1. für Fahrten zwischen Unterkunft und Praktikumsbetrieb sowie 
2. für Unterkunft, sofern der Praktikumsbetrieb vom Wohnort des jungen Menschen nicht 
in angemessener Zeit erreicht werden kann. 
 

Für die Höhe der Fahrkosten gilt § 63 Absatz 3 entsprechend. Für die Unterkunft wird der jeweils 
geltende Bedarf nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
zugrunde gelegt Für die Höhe der Kosten für Unterkunft gilt § 86 Nummer 1 entsprechend. 
Hinsichtlich der Übernahme sonstiger Aufwendungen gilt § 64 Absatz 1 und 3 entsprechend. 

 

§ 368 Aufgaben der Bundesagentur 

(1) Die Bundesagentur ist der für die Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch zuständige 
Verwaltungsträger. Sie darf ihre Mittel nur für die gesetzlich vorgeschriebenen oder 
zugelassenen Zwecke verwenden. 



 

(1a) Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf der Grundlage des über- und zwischenstaatlichen 
Rechts die Funktion der Verbindungsstelle für die Aufgaben nach diesem Buch oder nach dem 
Zweiten Buch wahr. Hierzu gehören insbesondere  

1. die Koordinierung der Verwaltungshilfe und des Datenaustauschs bei 
grenzüberschreitenden Sachverhalten für den Bereich der Leistungen bei 
Arbeitslosigkeit, 

2. Aufklärung, Beratung und Information. 

(2) Die Bundesagentur darf für Bundesbehörden Dienstleistungen im Rahmen der Festlegungen 
des Rates der IT-Beauftragten in den Bereichen Internet-Webhosting, Dienstausweis mit 
elektronischer Signatur, Druck- und Kuvertierleistungen sowie Archivierung von elektronischen 
Informationsobjekten erbringen, soweit dies ihre durch dieses Gesetz oder andere 
Bundesgesetze oder auf Grund dieser Gesetze zugewiesenen Aufgaben nicht beeinträchtigt. 
Dadurch entstehende Kosten sind ihr zu erstatten. Das Nähere ist jeweils in 
Verwaltungsvereinbarungen zu regeln. 

(2a) Um die örtliche rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zur Integration junger Menschen 
in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstützen, entwickelt und betreibt die 
Bundesagentur ein IT-System, welches den im jeweiligen Einzelfall beteiligten Leistungsträgern 
zur Verfügung gestellt werden kann, soweit dies für die Zusammenarbeit erforderlich ist. Um die 
örtliche rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zur Integration junger Menschen in den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu unterstützen, entwickelt, betreibt und finanziert die 
Bundesagentur ein IT-System, welches den im jeweiligen Einzelfall beteiligten Leistungsträgern 
zur Verfügung gestellt werden kann. 

(2b) Um die Transparenz auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen und die Weiterbildungsbeteiligung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu steigern, prüft die Bundesagentur den Aufbau 
und Betrieb eines Weiterbildungsportals. Abhängig von den Ergebnissen der Prüfung kann sie ein 
Weiterbildungsportal probeweise entwickeln und betreiben. Der Bund kann sich an den Kosten 
der Entwicklung des Weiterbildungsportals einschließlich der Prüfung nach Satz 1 beteiligen. 

(3) Die Bundesregierung kann der Bundesagentur durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates weitere Aufgaben übertragen, die im Zusammenhang mit deren Aufgaben nach 
diesem Buch stehen. Die Durchführung befristeter Arbeitsmarktprogramme kann sie der 
Bundesagentur durch Verwaltungsvereinbarung übertragen. 

(4) Die Regionaldirektionen können mit Zustimmung der Zentrale durch 
Verwaltungsvereinbarung die Durchführung befristeter Arbeitsmarktprogramme der Länder 
übernehmen. 

(5) Die Agenturen für Arbeit können die Zusammenarbeit mit Kreisen und Gemeinden in 
Verwaltungsvereinbarungen regeln. 

 

§ 460 Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer 
Gesetze  

Personen, die am [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel  11 Absatz 1 
dieses Gesetzes] in einer nach § 16e des Zweiten Buches geförderten Beschäftigung nach § 27 
Absatz 3 Nummer 5 versicherungsfrei sind, bleiben in dieser Beschäftigung bis zum Ende der 
Förderung nach § 16e des Zweiten Buches versicherungsfrei. 


